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Taufpaten 
 

Da uns immer wieder Anfragen erreichen, die das Patenamt bei der Taufe betreffen, verweisen wir auf 
folgende einschlägige Bestimmungen: 

1. Jedem Täufling ist, „soweit das geschehen kann“ (can. 872 CIC), ein Pate oder eine Patin oder 
Pate und Patin (can. 873 CIC) zu geben. 

2. Vor der Zulassung zum Patenamt ist mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen, ob die geforderten 
Voraussetzungen erfüllt sind, das heißt vor allem, ob die in Erwägung gezogenen Personen ka-
tholisch, gefirmt, wenigstens sechzehn Jahre alt und weder durch Lebensführung noch durch 
kirchliche Strafe (etwa bei Kirchenaustritt) daran gehindert sind, die dem Patenamt eigenen 
Pflichten zu übernehmen (can. 874 § 1 n. 2-4 CIC). Vater und / oder Mutter können nicht Tauf-
paten ihrer eigenen Kinder sein (can. 874 § 1 n. 5 CIC). 

3. Nichtkatholische Christen können zusammen mit einem katholischen Paten als Taufzeugen 
zugelassen werden (can. 874 § 2 CIC). 

4. Formulare für „Patenbescheinigungen“, wie sie die evangelische Kirche kennt, gibt es bei uns 
zur Zeit nicht. Solche Bescheinigungen sind weder vorgeschrieben noch notwendig, da im 
Zweifelsfall die Vorlage eines neuen Taufzeugnisses Auskunft über die meisten einschlägigen 
Fragen gibt, während oben genannte Bescheinigungen in der Regel nur aussagen, dass jemand 
als einer bestimmten Konfession zugehörig gemeldet ist. Verlangt ein als Mitglied der Pfarrei 
registrierter Katholik eine solche Bescheinigung, ist ihm dies formlos zu attestieren. 

5. Immer wieder wird nachträglich die Streichung von Paten verlangt. Eine solche ist in unserer 
Rechtsordnung nicht vorgesehen. Meist steht im Hintergrund dieses Wunsches eine zwischen-
zeitlich eingetretene Entzweiung der betroffenen Personen, bisweilen auch Ärger über ein Des-
interesse der Paten an ihrer Aufgabe oder Furcht vor deren negativem Einfluss. All dies recht-
fertigt eine Streichung nicht; selbst im Fall des Todes eines Paten wird dieser nicht gestrichen 
oder durch Eintragung einer anderen Person in den amtlichen Büchern ersetzt. Es ist hingegen 
möglich, dass eine andere Person die Patenaufgabe tatsächlich wahrnimmt, die dann anlässlich 
der Firmung auch in aller Form das Firmpatenamt übernehmen kann. Diese Person kann auf 
Wunsch im Taufregister zusätzlich eingetragen werden mit der Bemerkung: „... übernimmt die 
Aufgaben des Patenamtes“. 

 

 


